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A. BEKANNTMACHUNGEN

II.
Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Tagung 
der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und Fürbitte dafür

Vom 27. September 2005

Reg.-Nr. 10317/636

In der Zeit vom 6. bis 10. November 2005 findet in Berlin die 
4. Tagung der 10. Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land statt.

Im Mittelpunkt dieser Tagung werden das Sachthema „Glaubens-
festigkeit und Toleranz – Christsein in einer Situation religiöser,
weltanschaulicher und kultureller Vielfalt“, der Bericht des Rats-
vorsitzenden und die Haushaltberatungen stehen.

Dieser Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land ist am Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres,

6. November 2005

in allen Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Sachsens im Allgemeinen Kirchengebet fürbittend zu gedenken.

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens
Hofmann

INHALT



Reg.-Nr. 40142 (24) 2485

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens führt in
ihrem Bereich eine Haus- und Straßensammlung für diakonische
Zwecke in der Zeit vom

11. November bis 20. November 2005

durch.

Die Festlegung des Sammlungstermins ist gemäß Artikel 18 Abs. 2
des Evangelischen Kirchenvertrages Sachsen vom 24. Mai 1994
(SächsGVBl. S. 1253; ABl. S. A 94) in Abstimmung mit dem

Sächsischen Staatsministerium für Soziales erfolgt. Der Termin
wurde in den Sammlungskalender für landesweite Sammlungen
aufgenommen.

Die für die Durchführung der Sammlung erforderlichen Materia-
lien und Hinweise gehen den Pfarrämtern über die Superinten-
denturen zu.

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens
Hofmann
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Haus- und Straßensammlung
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Vom 27. September 2005

Reg. Nr. 401320-3 (3) 173

Unter Hinweis auf den Plan der Landeskollekten für das Kirchen-
jahr 2004/2005 (ABl. 2004 S. A 165) wird empfohlen, die
Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten: 

Das Gustav-Adolf-Werk in Sachsen e. V. (GAWiS) bittet die Got-
tesdienstbesucher am Reformationstag um Ihre Kollekte zur Unter-
stützung evangelischer Minderheiten in der Diaspora. Die Kollekte
ist bestimmt für Projekte zumeist in Ost- und Südosteuropa; sie soll
auch für kurzfristig notwendige Hilfen zur Verfügung stehen.

Bei den Projekten handelt es sich vor allem um die Förderung
von Bau- und Sanierungsvorhaben in evangelischen Gemeinden,
damit deren Glaube ein Haus hat, sowie um geistliche Stärkung.
Folgende Projekte stehen zurzeit besonders im Blickpunkt:

Die Diasporareise von GAWiS-Vertretern vor wenigen Wochen
nach Lettland zeigte den großen Bedarf, in der Sowjetzeit einge-
tretene Schäden an historisch wertvollen Kirchen zu beseitigen,
wie z. B. in Madliena. Hier wird mit der grundlegenden Sanie-

rung der mittelalterlichen Kirche begonnen, wobei auch Kriegs-
schäden mit behoben werden.

In den letzten beiden Jahren hat das GAWiS die Vermessung von
Kirchenburgen in Siebenbürgen (Rumänien) durch Studenten der
Hochschule für Wirtschaft und Technik Dresden unterstützt.
Dank des Erfolges ist die Fortsetzung des Projektes vorgesehen.

Das GAWiS hat eine Beihilfe zu den Kosten für eine Chorbegeg-
nungsreise des Cantilene-Chores der Evangelischen Hochschule
für Soziale Arbeit Dresden nach Estland im Juli 2005 geleistet
und zur Festigung der guten Beziehungen dorthin beigetragen.

Die Unterstützung der Diaspora bedarf zum Gelingen aber auch
guter organisatorischer und geschäftlicher Arbeit, die durch die
Reformationskollekte mit abgesichert wird.

Das GAWiS prüft die Anträge auf Unterstützung und die Spen-
denverwaltung sorgfältig und pflegt persönliche Kontakte, so
dass eine zweckbestimmte Verwendung der anvertrauten Gelder
sichergestellt ist.

Abkündigung 
der Landeskollekte für das Gustav-Adolf-Werk in Sachsen zum Reformationsfest (31. Oktober 2005)

Reg.-Nr. 40142 (24) 2485

Die nächste Haus- und Straßensammlung im Bereich der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ist in Abstimmung mit
dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales für den Zeitraum
vom 11. bis 20. November 2005 festgelegt worden. Sie wird für
die berufliche Ausbildung in der Diakonie bestimmt sein.

Wir sammeln diesmal unter dem Motto „Ausbildung schafft
Zukunft“.

Bereits seit Jahren und Jahrzehnten hat die Diakonie in Sachsen
in verschiedenen sozialen Berufen ausgebildet. Darüber hinaus

wollen wir jedoch auch verstärkt für neue Berufsbilder ausbilden,
wie z. B. in der im Jahr 2003 durch Bundesgesetz komplett ver-
änderten Altenpflege-Ausbildung.

Ihre Spende trägt zur Sicherung von gut ausgebildeten Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen in unseren Diakonischen Einrichtun-
gen bei und schafft jungen Menschen eine Zukunft in der Region. 

Bitte unterstützen Sie daher als Sammler und Sammlerin oder
durch Ihre Spende diese wichtige zukunftssichernde Arbeit.

Vielen Dank!

III.
Mitteilungen

Abkündigung
für die Haus- und Straßensammlung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

für die Arbeit der Diakonie vom 11. November bis 20. November 2005



Reg.-Nr. 401320 - 1 (1) 10

Unter Hinweis auf den Plan der Landeskollekten für das Kirchen-
jahr 2004/2005 (ABl. 2004 S. A 165) wird empfohlen, die
Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:

Die Landessynode hatte sich auf der vergangenen Herbsttagung
mit den möglichen Auswirkungen der gegenwärtigen Arbeits-
marktreformen befasst. Zweifellos bedeutete die Einbeziehung
von erwerbsfähigen Sozialhilfeempfängern in die Leistungen der
Bundesagentur für Arbeit für diesen Personenkreis eine verbes-
serte Voraussetzung für die Vermittlung in Erwerbsarbeit. 

So lange aber Arbeitsplätze nicht in ausreichendem Maße zur
Verfügung stehen, ist damit die Massenarbeitslosigkeit nicht zu
beseitigen. Es ist abzusehen, dass sich insbesondere für eine Viel-
zahl derzeitiger Arbeitslosehilfeempfänger die finanzielle Situa-
tion verschlechtert.

Wir fordern darum die Gemeinden auf, die von der Arbeitslosig-
keit betroffenen Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Ein
sensibler Umgang mit den persönlichen Notlagen wird Phan-
tasien wecken, wie, etwa durch Einrichtung von Hilfefonds,
patenschaftliche Unterstützung und Gelegenheiten gelebter Ge-
meinschaft, Nöte gelindert werden können und Kirche als Ort
solidarischer Gemeinschaft erlebt wird. Damit wird erfahrbar,
dass der Wert eines Menschen sich nicht allein aus der Teilhabe
an Erwerbsarbeit ableitet.

Die Synode erinnert an den von der 23. Landessynode gegründe-
ten Arbeitslosenfonds und bittet weiter in diesen Fonds zu spen-
den. Mit der Unterstützung durch diese Kollekte, soll den
Arbeitslosen weiter geholfen werden.
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Abkündigung
der Landeskollekte  Arbeits- bzw. Erwerbslosenarbeit am Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr

(6. November 2005 )

Reg.-Nr. 50-Neudorf 1/191

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung in Verbindung mit 
§ 1 Abschnitt A Nr. 2 Übertragungsverordnung wird Folgendes
bekannt gemacht:

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bärenstein, die Ev.-Luth. Himmel-
fahrtskirchgemeinde Cranzahl, die Ev.-Luth. Kirchgemeinde am
Fichtelberg und die Kirchgemeinde Neudorf im Kirchenbe-
zirk Annaberg haben durch Vertrag vom 01.06./18.04./14.06./
18.03.2005, der vom Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Annaberg am
06.09.2005 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2006
ein Schwesterkirchverhältnis gegründet.

Trägerin der gemeinsamen Pfarrstelle und anstellende Kirchge-
meinde gemäß § 2 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz ist die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neudorf.

Annaberg und Chemnitz, am 06.09.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Annaberg

Dr. Führer L.S. Richter
Superintendent Kirchenamtsrat

Veränderung im Kirchenbezirk Annaberg
Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bärenstein, 

der Ev.-Luth. Himmelfahrtskirchgemeinde Cranzahl, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde am Fichtelberg 
(Oberwiesenthal) und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neudorf (Kbz. Annaberg)

Reg.-Nr. 50-Dresden-Tolkewitz 1/164

Urkunde

Gemäß § 4 Abs. 5 und 6 Kirchgemeindeordnung in Verbindung
mit § 4 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz und § 1 Abschnitt A
Nr. 3 Übertragungsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht
und angeordnet:

§ 1

Die Ev.-Luth. Versöhnungskirchgemeinde Dresden Striesen, die
Ev.-Luth. Heilig-Geist-Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz und
die Ev.-Luth. Bethlehemkirchgemeinde Dresden-Tolkewitz im
Kirchenbezirk Dresden-Mitte haben sich durch Vertrag vom

29.06.2005, der vom Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Dresden am
01.08.2005 unter Bezugnahme der Verfügung des Bezirkskir-
chenamtes genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2006
zu einer Kirchgemeinde vereinigt, die den Namen „Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz“ trägt.

§ 2

(1) Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz hat ihren
Sitz in Dresden-Blasewitz.

(2) Sie führt ein eigenes Kirchensiegel. Bis zur Einführung die-
ses neuen Kirchensiegels sind die Kirchensiegel aller bisheri-
gen Kirchgemeinden zu verwenden.

Veränderung im Kirchenbezirk Dresden Mitte
Vereinigung der Ev.-Luth. Versöhnungskirchgemeinden Dresden-Striesen, der Ev.-Luth. Heilig-Geist-Kirchgemeinde 

Dresden-Blasewitz und der Ev.-Luth. Bethlehemkirchgemeinde Dresden-Tolkewitz unter Aufhebung des zwischen 
der Ev.-Luth. Versöhnungskirchgemeinde Dresden-Striesen und der Ev.-Luth. Bethlehemkirchgemeinde Dresden-Tolkewitz

bestehenden Schwesterkirchverhältnisses (Kbz. Dresden Mitte)



§ 3

(1) Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz ist Rechts-
nachfolgerin der bisherigen Ev.-Luth. Versöhnungskirchge-
meinde Dresden-Striesen, der Ev.-Luth. Heilig-Geist-Kirch-
gemeinde Dresden-Blasewitz und der Ev.-Luth. Bethle-
hemkirchgemeinde Dresden-Tolkewitz.

(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hei-
ligen-Geist-Kirche zu Dresden-Blasewitz und Neugruna geht
folgender Grundbesitz auf die Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Dresden-Blasewitz über:
Flurstück 78 a der Gemarkung Blasewitz in Größe von 2560 m2

Grundbuch von Blasewitz Blatt 593 lfd. Nr.
(3) Aus dem Grundvermögen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Dresden-Blasewitz geht folgender Grundbesitz auf die 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz über:
1. Flurstück 62 f der Gemarkung Blasewitz in Größe von

1020 m2

Grundbuch von Blasewitz Blatt 44 lfd. Nr.
2. Flurstück 99 a der Gemarkung Blasewitz in Größe von

2739 m2

Grundbuch von Blasewitz Blatt 44 lfd. Nr.

3. Flurstück 101 der Gemarkung Blasewitz in Größe von
3.660 m2

Grundbuch von Blasewitz Blatt 44 lfd. Nr.

§ 4

Der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz werden die
Grundvermögen der Kirchenlehen der Versöhnungskirche zu
Dresden und zu Dresden-Tolkewitz zugeordnet. Die vorgenann-
ten Lehen werden durch den Kirchenvorstand der Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz verwaltet und im Rechtsver-
kehr vertreten.

§ 5

Diese Anordnung tritt am 01.01.2006 in Kraft.

Dresden, am 01.08.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Dresden Mitte

Rau L.S. am Rhein
Superintendent Kirchenamtsrat
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Reg.-Nr. 50-Zeithain 1/290

Urkunde

Gemäß § 6 Abs. 3 und 4 Kirchgemeindestrukturgesetz in Verbin-
dung mit § 1 Abschnitt A Nr. 4 Übertragungsverordnung wird
Folgendes bekannt gemacht:

§ 1

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glaubitz, die Ev.-Luth. St.-Lauren-
tius-Kirchgemeinde Lorenzkirch, die Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Röderau, die Ev.-Luth. St.-Michaelis-Kirchgemeinde Zeithain
und die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Streumen im Kirchenbezirk
Großenhain haben durch Vertrag vom 18.08.2005, der vom 
Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Großenhain am 13.09.2005 geneh-
migt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2006 ein Kirchspiel
gebildet, das den Namen „Ev.-Luth. Kirchspiel Zeithain“ trägt.

§ 2

(1) Das Ev.-Luth. Kirchspiel Zeithain hat seinen Sitz in Zeithain.

(2) Es führt ein eigenes Kirchensiegel. Bis zur Einführung die-
ses neuen Kirchensiegels ist das Kirchensiegel der Ev.-Luth. 
St.-Michaelis-Kirchgemeinde Zeithain zu verwenden.

Großenhain und Dresden, am 13.09.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Großenhain

Klabunde L.S. am Rhein
Superintendent Kirchenamtsrat

Veränderung im Kirchenbezirk Großenhain
Bildung eines Kirchspiels zwischen der Ev.-Luth. St.-Laurentius-Kirchgemeinde Lorenzkirch, 

der St.-Michaelis-Kirchgemeinde Zeithain, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Streumen, der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Röderau
und der durch Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinden Glaubitz und Zschaiten mit Wirkung zum 01.01.2006 gebildeten

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glaubitz unter Aufhebung des bisher zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Röderau und der
Ev.-Luth. St.-Michaelis-Kirchgemeinde Zeithain bestehenden Schwesterkirchverhältnisses (Kbz. Großenhain)

Reg.-Nr. 50-Leipzig-Schönefeld 1/414

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung in Verbindung mit § 1
Abschnitt A Nr. 2 Übertragungsverordnung wird Folgendes
bekannt gemacht:

Die Ev.-Luth. Stephanuskirchgemeinde Leipzig-Mockau, die
Ev.-Luth. Gedächtniskirchgemeinde Leipzig-Schönefeld und
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Leipzig-Thekla im Kirchenbezirk
Leipzig haben durch Vertrag vom 28.06.2005, der vom Ev.-Luth.
Bezirkskirchenamt Leipzig hiermit genehmigt wird, mit Wirkung
vom 01.10.2005 ein Schwesterkirchverhältnis gegründet.

Veränderung im Kirchenbezirk Leipzig
Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Stephanuskirchgemeinde Leipzig-Mockau, 

der Ev.-Luth. Gedächtniskirchgemeinde Leipzig-Schönefeld und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hohen-Thekla Leipzig-Thekla
(Kbz. Leipzig) unter Aufhebung des bisher zwischen der Stephanuskirchgemeinde Leipzig-Mockau und der Ev.-Luth. 

Kirchgemeinde Hohen- Thekla Leipzig-Thekla bestehenden Schwesterkirchvertrages



Trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende Kirchge-
meinde gemäß § 2 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz ist die
Ev.-Luth. Gedächtniskirchgemeinde Leipzig-Schönefeld.

Zugleich wird mit dieser Urkunde die durch Beendigungsverein-
barung vom 11.08.005 festgelegte Auflösung des bisherigen
Schwesterkirchverhältnisses der Ev.-Luth. Stephanuskirchge-

meinde Leipzig-Mockau und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Leip-
zig-Thekla zum 30.09.2005 genehmigt.

Leipzig, am 24.08.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Leipzig

i. V. Th. Müller L.S. Teichmann
Superintendent Kirchenamtsrat
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Reg.-Nr. 50-Wolkenstein 1/266

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung in Verbindung mit 
§ 1 Abschnitt A Nr. 2 Übertragungsverordnung wird Folgendes
bekannt gemacht:

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinden Wolkenstein und Schönbrunn im
Kirchenbezirk Marienberg haben durch Vertrag vom 29.07./
10.08.2005, der vom Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Marienberg
am 01.09.2005 genehmigt worden ist, mit Wirkung vom
01.09.2005 ein Schwesterkirchverhältnis gegründet.

Trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende Kirchge-
meinde gemäß § 2 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz ist die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Wolkenstein. 

Chemnitz und Marienberg, am 01.09.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Marienberg

Dr. Tischendorf L.S. Richter
Superintendent Kirchenamtsrat

Veränderung im Kirchenbezirk Marienberg
Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. St.-Bartholomäus-Kirchgemeinde Wolkenstein 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönbrunn (Kbz. Marienberg)

Reg.-Nr. 50-Reinsberg 1/176

Urkunde

Gemäß § 4 Abs. 5 und 6 Kirchgemeindeordnung in Verbindung
mit § 4 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz und § 1 Abschnitt A
Nr. 3 Übertragungsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht
und angeordnet:

§ 1

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reinsberg, die Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Bieberstein, die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dittmanns-
dorf und die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neukirchen im Kirchen-
bezirk Meißen haben sich durch Vertrag vom 11.08.2005, der
vom Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Meißen am 06.09.2005
genehmigt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2006 zu einer
Kirchgemeinde vereinigt, die den Namen „Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Reinsberg“ trägt.

§ 2

(1) Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reinsberg hat ihren Sitz in
Reinsberg.

(2) Sie führt ein eigenes Kirchensiegel. Bis zur Einführung dieses
neuen Kirchensiegels sind die Kirchensiegel aller bisherigen
Kirchgemeinden zu verwenden.

§ 3

(1) Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reinsberg ist Rechtsnachfolge-
rin der bisherigen Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reinsberg, Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Bieberstein, Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ditt-
mannsdorf und Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neukirchen.

(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Reinsberg geht folgender Grundbesitz auf die Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Reinsberg über:

Flurstück 8 d der Gemarkung Niederreinsberg in Größe von 
130 m2 ha.

Grundbuch von Reinsberg Blatt 49 lfd. Nr.

§ 4

Der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reinsberg werden die Grundver-
mögen der Kirchenlehen zu Reinsberg, zu Bieberstein, zu Ditt-
mannsdorf und zu Neukirchen, der Pfarrlehen zu Reinsberg, zu
Bieberstein, zu Dittmannsdorf und zu Neukirchen sowie das
Kirchschullehen zu Dittmannsdorf und das Kantoratslehen zu
Reinsberg zugeordnet. Die vorgenannten Lehen werden durch
den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reinsberg
verwaltet und im Rechtsverkehr vertreten.

§ 5

Diese Anordnung tritt am 01.01.2006 in Kraft.

Meißen und Dresden, am 06.09.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Meißen

Stempel L.S. am Rhein
Superintendent Kirchenamtsrat

Veränderung im Kirchenbezirk Meißen
Vereinigung der Ev.-Luth. Kirchgemeinden Reinsberg, Bieberstein, Dittmannsdorf und Neukirchen (Kbz. Meißen)



50-Jocketa-Pöhl 1/288

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung in Verbindung mit 
§ 1 Abschnitt A Nr. 2 Übertragungsverordnung wird Folgendes
bekannt gemacht:

Die Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde Jocketa-Pöhl, die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ruppertsgrün, die Ev.-Luth. St.-
Michaelis-Kirchgemeinde Limbach und die Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Altensalz im Kirchenbezirk Plauen haben durch Vertrag
vom 25.01.2005, 01.02.2005, 02.02.2005 und 07.02.2005, der

vom Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Plauen am 02.09.2005 geneh-
migt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2006 das bestehende
Schwesterkirchverhältnis aufgehoben.

Plauen und Zwickau, am 02.09.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Plauen

Bartsch                                           L.S.                                      Meister
Superintendent                                                                            Kirchenamtsrat
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Veränderungen im Kirchenbezirk Plauen
Auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde Jocketa-Pöhl, der Ev.-Luth.

St.-Michaelis-Kirchgemeinde Limbach und den Ev.-Luth. Kirchgemeinden Ruppertsgrün und Altensalz (Kbz. Plauen)

Reg.-Nr. 50-Netzschkau 1/275

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung in Verbindung mit 
§ 1 Abschnitt A Nr. 2 Übertragungsverordnung wird Folgendes
bekannt gemacht:

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Netzschkau, die Ev.-Luth. St.-
Michaelis-Kirchgemeinde Limbach und die Ev.-Luth. Dreifaltig-
keitskirchgemeinde Jocketa-Pöhl im Kirchenbezirk Plauen haben
durch Vertrag vom 04.05.2005, 01.06.2005 und 07.06.2005, der
vom Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Plauen am 02.09.2005 geneh-
migt worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2006 ein Schwester-
kirchverhältnis gegründet.

Trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende Kirchge-
meinde gemäß § 2 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz ist die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Netzschkau.

Plauen und Zwickau, am 02.09.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Plauen

Bartsch                           L.S. Meister
Superintendent                                                                         Kirchenamtsrat

Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Netzschkau, der Ev.-Luth. St.-Michaelis-
Kirchgemeinde Limbach und der Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde Jocketa-Pöhl unter Aufhebung des bisher

bestehenden Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde Jocketa-Pöhl, der Ev.-Luth.
St. Michaelis-Kirchgemeinde Limbach und den Ev.Luth. Kirchgemeinden Ruppertsgrün und Altensalz (Kbz. Plauen)

Reg.-Nr. 50-Theuma 1/180

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung in Verbindung mit 
§ 1 Abschnitt A Nr. 2 Übertragungsverordnung wird Folgendes
bekannt gemacht:

Die Ev.-Luth. Maria-Magdalenen-Kirchgemeinde Theuma, die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Plauen-Oberlosa und die Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Altensalz im Kirchenbezirk Plauen haben durch
Vertrag vom 07.06.2005 und 09.06.2005, der vom Ev.-Luth.
Bezirkskirchenamt Plauen am 02.09.2005 genehmigt worden ist,
mit Wirkung vom 01.01.2006 ein Schwesterkirchverhältnis
gegründet.

Trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende Kirchge-
meinde gemäß § 2 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz ist die
Ev.-Luth. Maria-Magdalenen-Kirchgemeinde Theuma.

Plauen und Zwickau, am 02.09.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Plauen

Bartsch                                     L.S.                Meister
Superintendent                                                       Kirchenamtsrat

Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Maria-Magdalenen-Kirchgemeinde Theuma und 
den Ev.-Luth. Kirchgemeinden Plauen-Oberlosa und Altensalz unter Aufhebung des bisher bestehenden Schwesterkirch-

verhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Maria-Magdalenen-Kirchgemeinde Theuma und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Plauen-Oberlosa sowie unter Aufhebung des bisher bestehenden Schwesterkirchverhältnisses zwischen der

Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde Jocketa-Pöhl, der Ev.-Luth. St.-Michaelis-Kirchgemeinde Limbach und den 
Ev.-Luth. Kirchgemeinden Ruppertsgrün und Altensalz (Kbz. Plauen)
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Reg.-Nr. 50-Elsterberg 1/293

Urkunde

Gemäß § 10 Abs. 2 Kirchgemeindeordnung in Verbindung mit 
§ 1 Abschnitt A Nr. 2 Übertragungsverordnung wird Folgendes
bekannt gemacht:

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Elsterberg und die Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Ruppertsgrün im Kirchenbezirk Plauen haben
durch Vertrag vom 23.08.2005 und 29.08.2005, der vom 
Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Plauen am 02.09.2005 genehmigt
worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2006 ein Schwesterkirchver-
hältnis gegründet.

Trägerin der gemeinsamen Pfarrstelle und anstellende Kirchge-
meinde gemäß § 2 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz ist die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Elsterberg. 

Plauen und Zwickau, am 02.09.2005

Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Plauen

Bartsch                                 L.S.                 Meister
Superintendent                                                                     Kirchenamtsrat

Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Laurentiuskirchgemeinde Elsterberg und der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Rupperstgrün unter Aufhebung des bisher bestehenden Schwesterkirchverhältnisses zwischen 
der Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde Jocketa-Pöhl, der Ev.-Luth. St.-Michaelis-Kirchgemeinde Limbach und den 

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Ruppertsgrün und Altensalz (Kbz. Plauen)

Reg. Nr. 401320-3 (3) 173

Das Gustav-Adolf-Werk bietet Pfarrern und Pfarrerinnen kosten-
los eine Predigthilfe für den Gottesdienst zum Reformationstag

2005 an. Sie kann angefordert werden in der GAWiS-Geschäfts-
stelle, Hauptstr. 23, 01097 Dresden, Tel. (03 51) 8 04 00 70, Fax
(03 51) 8 04 00 72, E-Mail gawis@t-online.de

Predigthilfe 
für den Gottesdienst zum Reformationsfest am 31. Oktober 2005

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind –
falls nicht anders angegeben – bis zum 21. November 2005
einzureichen.

1. Pfarrstellen

Bewerbungen um nachstehend genannte Pfarrstellen sind an das
Landeskirchenamt zu richten.
Es sollen wieder besetzt werden:

C. durch Übertragung nach § 1 Abs. 3 des Pfarrstellenüber-
tragungsgesetzes – PfÜG – vom 23. November 1995 (ABl. S. A 224):

die Pfarrstelle Zeithain mit SK Röderau (Kbz. Großenhain)
und die Landeskirchliche Pfarrstelle (19.) zur Wahrnehmung
der Seelsorge in der Justizvollzugsanstalt Zeithain
Die genannten Pfarrstellen sind für eine Besetzung mit einem
Dienstumfang von jeweils 50 % (Dienstverhältnis mit einge-
schränktem Umfang) vorgesehen und sollen einem Pfarrer oder
einer Pfarrerin gemeinsam übertragen werden.
Die Pfarrstelle Zeithain mit SK Röderau wird entsprechend der
bestätigten Struktur- und Stellenplanung des Kirchenbezirkes
Großenhain auf ein Kirchspiel übergehen, das die Kirchgemein-
den Glaubitz, Lorenzkirch, Streumen und Zeithain/Röderau ab 
1. Januar 2006 bilden werden.
Zz. 3 Predigtstätten, an einer dieser Predigtstätten wird alle zwei
Wochen Gottesdienst gehalten. – Dienstwohnung im Pfarrhaus
Zeithain (178 m2) mit 5 Zimmern und 2 ausgebauten Räumen im
Dachboden zuzüglich Amtszimmer (außerhalb der Wohnung).

Zu den Aufgaben in der Gefängnisseelsorge und den Vorausset-
zungen für den Dienst in der Landeskirchlichen Pfarrstelle (19.)
wird Folgendes ausgeführt:
In der Justizvollzugsanstalt Zeithain leben rund 400 Jugendstraf-
gefangene im Alter von 14 bis 24 Jahren. Ca. 200 Bedienstete
arbeiten in der JVA.
Neben der Einzelseelsorge, Gottesdiensten und Gruppenangebo-
ten werden regelmäßige Kontakte zur Anstaltsleitung, den Voll-
zugsbediensteten, den Sozialdiensten und Initiativen der Straf-
fälligenhilfe sowie Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Gefängnis-
seelsorge erwartet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Begleitung
der Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer. 
Die Begegnungsarbeit zwischen Jugendstrafgefangenen und Jun-
gen Gemeinden in der Region soll fortgesetzt werden.
Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine Zusatzausbildung für
Gefängnisseelsorge oder eine vergleichbare Qualifikation. Be-
werber benötigen eine differenzierte Selbst- und Fremdwahrneh-
mung, die Bereitschaft, sich mit der Entstehung und den Formen
jugendlicher Straffälligkeit und psychosozialer Ausgrenzung aus-
einander zu setzen, Kompetenzen im Umgang mit psychischen
und sozialen Störungen sowie die Fähigkeit zu interkultureller
und milieuübergreifender Kommunikation.
Die Übertragung dieser Landeskirchlichen Pfarrstelle erfolgt
gemäß § 37 Abs. 5 des Pfarrergesetzes der VELKD in der vom 
1. Januar 2003 geltenden Fassung befristet auf die Dauer von 
6 Jahren. Eine Verlängerung ist möglich, wenn dienstliche und
persönliche Gründe nicht entgegenstehen.

V.
Stellenausschreibungen



2. Kantorenstellen

Markuskirchgemeinde Plauen (Kbz. Plauen)
6220 Plauen, Markus 42
In der Ev.-Luth. Markuskirchgemeinde Plauen ist ab sofort die
Stelle eines C-Kantors/einer C-Kantorin mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 35 % zu besetzen.
Erwartet werden:
– Organistendienst zu den Gottesdiensten, Gemeindeveranstal-

tungen und Kasualien
– Leitung des Kirchenchores und der Kurrende
– Aufbau einer Vorkurrende
– Leitung des Instrumentalkreises und
– Organisation von Kirchenmusiken.

Bewerbungen sind an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Mar-
kuskirchgemeinde Plauen, Morgenbergstraße 34, 08525 Plauen,
Tel. (0 37 41) 52 27 10 zu richten.

A 156 / Jahrgang 2005 – Nr. 19 Amtsblatt Dresden, am 14. Oktober 2005

Herausgeber: Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens, Lukasstraße 6, 01069 Dresden; Verantwortlich: Oberlandeskirchenrätin Hannelore Leuthold
Postadresse: Postfach 12 05 52, 01006 Dresden; Hausadresse: Lukasstraße 6, 01069 Dresden, Telefon (03 51) 46 92-0, Fax (03 51) 46 92-109

– Erscheint zweimal monatlich –
Herstellung und Versand: Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG (SDV), Tharandter Straße 23 – 27, 01159 Dresden

Redaktion: Telefon (03 51) 4 20 32 03, Fax (03 51) 4 20 32 67; Versand/Adressverwaltung: Telefon (03 51) 4 20 31 83, Fax (03 51) 4 20 31 86
Der Jahresabonnementpreis beträgt 31,23  € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Versandkosten.

Der Einzelpreis dieser Ausgabe (8 Seiten) beträgt 2,17 € (inklusive 7 % MwSt., bei Versand zuzüglich Versandkosten).
Die Kündigung eines Jahresabonnements muss schriftlich bis zum 15. November eines Jahres mit Wirkung Ende des Kalenderjahres beim SDV, Abteilung Versand, vorliegen.

ISSN 0423-8346

Abs.: SDV AG, Tharandter Straße 23–27, 01159 Dresden
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt“, VKZ F 67 04

Reg.-Nr. 611211

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern bietet Pfarrerin-
nen und Pfarrern aus den Gliedkirchen der EKD (auch rüstigen
Ruheständlern) 80 vierwöchige Einsätze als Kur- und Urlauber-
seelsorger/Urlauberseelsorgerinnen an. Gefordert ist die Bereit-
schaft zu lebensnaher Verkündigung, Seelsorge und Mitarbeit im
Rahmen des örtlichen Kur- und Urlauberseelsorgekonzeptes. Die
Bejahung der volkskirchlichen Situation einer Kurgäste- und
Urlaubergemeinde wird vorausgesetzt.

Bei Übernahme eines solchen Dienstes werden die Fahrtkosten
(DB günstigster Tarif) erstattet, ein Zuschuss zur Unterkunft
gewährt (bei Familien, die mit am Einsatzort sind: kostenlose
Ferienwohnung bei Stellen der Gruppe I und II) und – je nach
Stelle – eine Aufwandsentschädigung von 266 € bis 336 €

gezahlt.

Pfarrerinnen und Pfarrer im aktiven Dienst der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Sachsens kann dieser Dienst auf
Antrag zur Hälfte als anrechnungsfreie dienstliche Abwesenheit
gezählt werden. Bei einer Dauer dieses Dienstes über vier
Wochen wird die 14 Kalendertage überschreitende Zeit auf den
Erholungsurlaub angerechnet (§ 8 Abs. 3 RVO über Erholungsur-
laub, Dienstbefreiung und Abwesenheit vom Dienstbereich
sowie Sonderurlaub für Pfarrer und Kandidaten im Vorberei-
tungsdienst vom 14. Februar 1992 in der vom 1. Juli 2000 gelten-
den Fassung [ABl. S. A 66]).

Die Ausschreibungen der einzelnen Gemeinden und die Bewer-
bungsunterlagen erhalten Sie unter folgender Adresse: Landes-
kirchenamt München, Referat C1.1, Kirchenrat Steinbauer,
Postfach 20 07 51, 80007 München, Fax (0 89) 54 91 63 67.
Bewerbungen müssen spätestens am 18. November 2005 vorliegen.

VI.
Hinweise

Kur- und Urlauberseelsorgedienste in Bayern, Sommer 2006

63101 Leipzig
Herrn Kirchenrat Thomas Schlichting, bisher Kirchenamtsrat
von Bautzen, ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 an die Stelle
des Kirchenamtsrates von Leipzig übertragen worden, nachdem
die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Sachsens den bisherigen Kirchenamtsrat von Leipzig, Herrn
Oberkirchenrat Jörg Teichmann, mit Wirkung vom 1. Septem-
ber 2005 an zum Mitglied des Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirchenamtes Sachsens mit der Amtsbezeichnung Oberlandeskir-
chenrat gewählt hat.

63101 Bautzen
Herr Kirchenrat Olaf Nilsson, juristischer Mitarbeiter in der Kir-
chenamtsratsstelle Dresden ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2005
an zusätzlich mit der kommissarischen Leitung der Kirchenamts-
ratsstelle Bautzen beauftragt worden.

VII.
Persönliche Nachrichten

Veränderungen in den Kirchenamtsratsstellen Leipzig und Bautzen


	INHALT
	A. BEKANNTMACHUNGEN
	II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen
	Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und Fürbitte dafür Vom 27. September 2005
	Haus- und Straßensammlung

	III. Mitteilungen
	Abkündigung für die Haus- und Straßensammlung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens
	Abkündigung der Landeskollekte für das Gustav-Adolf-Werk in Sachsen zum Reformationsfest (31. Oktober 2005)
	Abkündigung der Landeskollekte Arbeits- bzw. Erwerbslosenarbeit am Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr (6. November 2005 )
	Veränderung im Kirchenbezirk Annaberg
	Veränderung im Kirchenbezirk Dresden Mitte
	Veränderung im Kirchenbezirk Großenhain
	Veränderung im Kirchenbezirk Leipzig
	Veränderung im Kirchenbezirk Marienberg
	Veränderung im Kirchenbezirk Meißen
	Veränderungen im Kirchenbezirk Plauen
	Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Netzschkau, der Ev.-Luth. St.-Michaelis- Kirchgemeinde Limbach und der Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde
	Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Maria-Magdalenen-Kirchgemeinde
	Bildung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der Ev.-Luth. Laurentiuskirchgemeinde Elsterberg
	Predigthilfe

	V. Stellenausschreibungen
	VI. Hinweise
	Kur- und Urlauberseelsorgedienste in Bayern, Sommer 2006

	VII. Persönliche Nachrichten
	Veränderungen in den Kirchenamtsratsstellen Leipzig und Bautzen





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


